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1. Rechtsgrundlage 

Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen in der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV-OrgWG) wurde § 101 Abs. 4 Satz 5 SGB V neu gefasst. 
Hiernach stellt der G-BA durch entsprechende Regelungen in der Bedarfsplanungs-Richtlinie 
für die Zeit bis zum 31. Dezember 2013 sicher, dass mindestens ein Versorgungsanteil in 
Höhe von 25 Prozent der allgemeinen Verhältniszahl den überwiegend oder ausschließlich 
psychotherapeutisch tätigen Ärzten und mindestens ein Versorgungsanteil in Höhe von 
20 Prozent der allgemeinen Verhältniszahl den Leistungserbringern, die ausschließlich 
Kinder und Jugendliche psychotherapeutisch behandeln, vorbehalten ist. 

 

2. Eckpunkte der Entscheidung 

Mit Beschluss vom 18. Juni 2009 hat der Gemeinsame Bundesausschuss die Vorgaben des 
§ 101 Abs. 4 Satz 5 SGB V umgesetzt. Dabei ist unter anderem § 5 Abs. 6a Satz 1 
Bedarfsplanungs-Richtlinie wie folgt ergänzt worden: 
 
"Als Leistungserbringer, die ausschließlich Kinder und Jugendliche psychotherapeutisch 
behandeln, gelten Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten*), sowie diejenigen 
Leistungserbringer, deren psychotherapeutische Leistungen, die an Kindern und 
Jugendlichen erbracht werden, an ihren Gesamtleistungen den Anteil von 90 vom Hundert 
erreichen bzw. überschreiten. ( .. .)" 
 
In der zugehörigen Fußnote ist wie folgt formuliert worden: 
 
"*) Die Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten mit einer weiteren Zulassung als 
Psychologischer Psychotherapeut werden unbeschadet dessen mit dem Faktor 0,5 bei der 
Berechnung gezählt." 
 
Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens nach § 94 SGB V die Nichtbeanstandung des Beschlusses vom 
18. Juni 2009 mit der Auflage verbunden, dem BMG nach Ablauf von einem Jahr nach 
Inkrafttreten des Beschlusses darüber zu berichten, durch welche Maßnahmen und mit 
welchem Ergebnis sichergestellt wird, dass Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten 
mit einer Zulassung auch als Psychologischer Psychotherapeut entsprechend dem 
Anrechnungsfaktor 0,5 Leistungen an Kindern und Jugendlichen erbringen. 
 
Die Kassenärztlichen Vereinigungen haben infolge im Jahr 2010 die betreffenden 
Leistungserbringer schriftlich auf die Quotenregelung zur psychotherapeutischen Versorgung 
von Kindern und Jugendlichen hingewiesen und dazu aufgefordert, ihrem 
Versorgungsauftrag entsprechend Kinder und Jugendliche sowie Erwachsene in etwa 
gleichen Anteilen zu behandeln. Anhand von Abrechnungsdaten wurde die Umsetzung 
dieser Vorgaben durch die Kassenärztlichen Vereinigungen kontrolliert. Die Kassenärztliche 
Bundesvereinigung hat sodann eine Evaluation auf Bundesebene durchgeführt. Die 
Ergebnisse dieser Evaluation sind dem BMG durch den G-BA mit Schreiben vom 18. August 
2011 übersendet worden. 
 
Die Ergebnisse der Evaluation zeigen auf, dass eine Bereitstellung von 50 Prozent der 
Leistungen für Kinder und Jugendliche nicht erreicht werden kann. Nur 9,6 Prozent der von 
der Fußnote erfassten Leistungserbringer weisen einen Anteil an Leistungen für Kinder und 
Jugendliche von 50 Prozent oder mehr auf. 41,1 Prozent haben einen Anteil an Leistungen 
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für Kinder und Jugendliche von unter 10 Prozent und nur 0,6 Prozent haben einen Anteil von 
über 90 Prozent. 
 
Damit ist auch das Ziel des Gesetzgebers gefährdet, mit der Quotenregelung zur 
psychotherapeutischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen die tatsächliche 
Versorgung zu verbessern. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass notwendige 
Zulassungen für Leistungserbringer, die ausschließlich Kinder- und Jugendliche 
psychotherapeutisch behandeln, allein durch eine rechnerische Erfüllung der Mindestquote 
auch durch hälftige Zulassungen, denen keine entsprechenden Leistungen 
gegenüberstehen, erschwert werden. 
 
Eine Streichung  der  Fußnote zu § 5 Abs. 6a Bedarfsplanungs-Richtlinie ist deshalb 
sachgerecht. 
 
Im Stellungnahmeverfahren hat die Bundespsychotherapeutenkammer darauf hingewiesen, 
dass eine Streichung allein der Fußnote zu einer nicht beabsichtigen Interpretation von § 5 
Abs. 6a Satz 1 Bedarfsplanungs-Richtlinie führen könnte, wenn die Definition der 
Leistungserbringer, die ausschließlich Kinder und Jugendliche psychotherapeutisch 
behandeln, weiterhin zwischen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten einerseits und 
Leistungserbringern, die zu einem Anteil von 90 Prozent Kinder und Jugendlichen behandeln 
andererseits unterscheiden würde. Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten mit einer 
weiteren Zulassung würden auch zukünftig in die Berechnung der gesetzlichen Mindestquote 
mit dem Faktor 1 angerechnet. 
 
Um diesen Effekt zu vermeiden, wird § 5 Abs. 6a Bedarfsplanungsrichtlinie daher neu 
formuliert und explizit zwischen denjenigen Leistungserbringern unterschieden, die im 
Rahmen der GKV-Versorgung ausschließlich Kinder und Jugendliche bis zum 21. 
Lebensjahr behandeln und solchen, die auch Patienten jenseits des 21. Lebensjahres 
behandeln dürfen. 
 
Durch die Neufassung von § 5 Absatz 6a Bedarfsplanungs-Richtlinie entfällt auch der 
Verweis und damit die Fußnote. 
 
Die Streichung des § 47 Bedarfsplanungs-Richtlinie ist als Folgeänderung geboten, da die 
Rechtswirkung dieser Vorschrift durch Zeitablauf zum 18. November 2011 entfallen ist. Als 
Übergangsregelung bestimmte sie das Verfahren zur Feststellung über die 
Versorgungsverhältnisse der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie nach § 22 Abs. 1 
Nr. 3 Bedarfsplanungs-Richtlinie durch die Landesausschüsse.  
 
Die Richtlinienänderung tritt am 1. Januar 2013 in Kraft. Der Gemeinsame Bundesausschuss 
erwartet hierdurch positive Synergieeffekte mit den geplanten Neuregelungen der 
Bedarfsplanungs-Richtlinie, welche derzeit zur Umsetzung der Vorgaben des GKV-VStG 
beraten und ebenfalls zum 1. Januar 2013 in Kraft treten werden.   
 
 

3. Verfahrensablauf 

Der Unterausschuss Bedarfsplanung hat sich in seinen Sitzungen am 19. September 2011 
und 11. November 2011 mit den Ergebnissen der Evaluation beschäftigt und erforderliche 
Konsequenzen beraten. Zur Sitzung des Unterausschusses am 11. November 2011 hat die 
Patientenvertretung einen entsprechenden Antrag auf Streichung der Fußnote zu § 6 Absatz 
6a Bedarfsplanungs-Richtlinie eingereicht. Der Unterausschuss hat hierzu die Einleitung des 
Stellungnahmeverfahrens gemäß § 91 Abs. 5 SGB V beschlossen. 
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Die Vertreter der KBV haben einen ergänzenden Formulierungsvorschlag zur Streichung der 
Fußnote in § 5 Abs. 6a Bedarfsplanungs-Richtlinie in die Sitzung des G-BA am 16. Februar 
2012 eingebracht, welcher seinem Regelungsgehalt nach dem Antrag der 
Patientenvertretung entspricht, diesen jedoch inhaltlich präzisiert. Die Patientenvertretung ist 
diesem Vorschlag gefolgt und hat gemeinsam mit den Vertretern der KBV die vorliegende 
Richtlinienänderung beantragt. 

 

4. Würdigung der Stellungnahmen 

Mit Schreiben vom 15. Dezember 2011 wurde der Bundesärztekammer (BÄK) und der 
Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) gemäß § 91 Abs. 5 SGB V Gelegenheit zur 
Stellungnahme 
gegeben. 
 
Die BPtK spricht sich mit Schreiben vom 16. Januar 2012 für die geplante Änderung der 
Bedarfsplanungs-Richtlinie aus. Es sei mit der gesetzlichen Vorgabe in § 101 Abs. 4 SGBV 
nicht vereinbar, einen Teil der Leistungserbringer zur Mindestquote hinzuzuzählen, die nicht 
ausschließlich Kinder und Jugendliche behandeln. Um durch eine reine Streichung der 
Fußnote zu § 5 Abs. 6a Bedarfsplanungs-Richtlinie keine Fehlinterpretationen herbei zu 
führen, macht die BPtK den unter 2. skizzierten Vorschlag für eine Neuformulierung von 
§ 5 Abs. 6a Satz 1.  
 
Zudem regt die BPtK an, die Übergangsregelungen in § 47 Bedarfsplanungs-Richtlinie 
aufzuheben, da diese durch Zeitablauf überholt seien und ihnen damit kein Regelungsgehalt 
mehr zukomme. 
 
Schließlich wird vorgeschlagen, in den Tragenden Gründen zum Beschluss die Auswertung 
der von der KBV aggregierten Daten zum tatsächlichen Versorgungsanteil von Kindern und 
Jugendlichen durch Kindern- und Jugendlichenpsychotherapeuten mit einer weiteren 
Zulassung genauer darzustellen. Die Ausführungen der BPtK werden im Rahmen des 
Beschlusses weitestgehend berücksichtigt. 

Die BÄK hat sich mit Schreiben vom 27. Januar 2012 für eine Streichung der Fußnote in 
§ 5 Abs. 6a Bedarfsplanungs-Richtlinie im Sinne des Beschlussentwurfes ausgesprochen. 

 

5. Dokumentation des gesetzlich vorgesehenen Stellungnahmeverfahrens 
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Berlin, den 16. Februar 2012 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 

Der Vorsitzende 

 

Hess 
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